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Amtliche Bekanntmachungen

Hinweise zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025
*
1. Allgemeines
Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 hat der Wähler wie 
bei den früheren Bundestagswahlen 2 Stimmen. Darauf wird er 
im Kopf des Stimmzettels ausdrücklich hingewiesen. Eine Erst-
stimme für die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten auf der linken 
schwarz gedruckten Seite des Stimmzettels und eine Zweitstim-
me für die Wahl der Landesliste einer Partei auf der rechten blau 
geduckten Hälfte des Stimmzettels.

Über die Stärke der Parteien im Deutschen Bundestag entschei-
den grundsätzlich die für die Landeslisten der Parteien insgesamt 
im Wahlgebiet abgegebenen Zweitstimmen. Der Stimmzettel 
enthält daher den Hinweis, dass die Zweitstimme die maßgeb-
liche Stimme für die zur Verteilung der Sitze insgesamt auf die 
einzelnen Parteien ist.

2. Stimmabgabe
Jeder Wähler hat 2 Stimmen, und zwar eine Erst- und eine Zweit-
stimme.

Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf 
dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in den 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Bewerber sie gelten soll. Seine Zweitstimme in 
der Weise, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-
druck) durch ein in den Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
eindeutige Weise kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten 
soll. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimmab-
gabe ungültig ist, wenn der Stimmzettel keine Kennzeichnung, 
einen Zusatz jeglicher Art oder Vorbehalt enthält.

3. Briefwahl
a) Beantragung von Briefwahlunterlagen bzw. Wahlscheinen
Briefwahlunterlagen und Wahlscheine können von den in das 
Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis Freitag, 
21. Februar 2025, 15.00 Uhr bei der Gemeinde Schwenningen, 
Bürgerbüro, Zimmer 1, Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen 
beantragt werden. Im Falle nachweislicher plötzlicher Erkrankung, 
die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 23. Februar 2025, 15.00 Uhr gestellt werden. Ver-
lorene oder nicht zugegangene Wahlscheine können bis zum Tage 
vor der Wahl, Samstag, 22. Februar 2025, 12.00 Uhr, neu erteilt wer-
den. Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können in bestimmten Fällen, wenn ihre Wahlberechtigung nach-
gewiesen wird, ebenfalls noch bis zum Wahltag, 23. Februar 2025, 
15.00 Uhr einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines stellen. 
In den oben genannten Fällen können die Wahlscheine bzw. Brief-
wahlunterlagen am Samstag, 22. Februar 2025, von 11.00 Uhr – 
12.00 Uhr bei der Gemeinde Schwenningen, Bürgerbüro, Zimmer 
1, Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen, beantragt werden. Am 
Sonntag, 23. Februar 2025, können Anträge auf Ausstellung eines 
Wahlscheines bzw. Briefwahlunterlagen ab 8.00 Uhr im Wahllo-
kal im Foyer der Heuberghalle Schwenningen, Kapellenweg 9,  
72477 Schwenningen beantragt werden.

b) Bitte Wahlbriefe rechtzeitig zurückschicken
Wahlberechtigte, die per Briefwahl wählen, müssen dafür Sor-
ge tragen, dass der rote Wahlbrief am Wahlsonntag, 23. Februar 
2025, bis zum Ende der Wahlzeit um 18.00 Uhr bei der Gemeinde 
Schwenningen eingegangen ist. Für die rechtzeitige Rücksen-
dung müssen die Briefwähler selbst sorgen. Wahlbriefe können 
entweder durch die Post übermittelt oder direkt im Rathaus 
Schwenningen abgegeben werden.

4. �Bitte beachten: keine amtlichen Umschläge bei der  
Urnenwahl

Wie bereits bei den letzten Bundestags- und Landtagswahlen 
gibt es auch bei der jetzigen Wahl zum Deutschen Bundestag bei 

der Urnenwahl in den Wahllokalen keine Wahlumschläge mehr. 
Um das Wahlgeheimnis zu wahren, muss deshalb der Wähler in 
der Kabine seinen Stimmzettel, nachdem er ihn gekennzeichnet 
hat, in der Weise falten, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar 
ist. Der Wähler wirft dann den so gefalteten Stimmzettel in die 
Wahlurne.

5. Bitte Wahlbenachrichtigung mitbringen!
Um die Wahlhandlung zu erleichtern, bitten wir alle Wähler, ihre 
Wahlbenachrichtigung mit in das Wahllokal zu bringen.

6. �Stimmzettelschablonen für sehbehinderte und blinde 
Menschen

Zur Wahl des 21. Deutschen Bundestages am 23. Februar 2025 
sind alle Wahlberechtigten zur Stimmabgabe gebeten. Zur 
gleichberechtigten Teilnahme an der Bundestagswahl bieten die 
Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusendung 
von sogenannten Stimmzettelschablonen an.

Die Stimmzettelschablone wird auf den Stimmzettel gelegt. Die 
Felder für das „Kreuzchen“ sind in der Schablone ausgespart. 
Auf der Schablone sind in großer tastbarer Schrift Erläuterun-
gen angebracht. Zusammen mit der Schablone wird - ebenfalls 
kostenlos - eine Audio-CD ausgeliefert. Die CD kann mit handels-
üblichen CD-Playern abgespielt werden. Auf dieser CD wird die 
Benutzung der Schablone erklärt. Außerdem wird der Inhalt des 
Stimmzettels vollständig aufgesprochen und auch darauf hinge-
wiesen, falls eine entsprechende Lochung nicht mit einem Wahl-
vorschlag belegt ist.

Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, 
die sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern Sie die 
Schablone und eine Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts des 
amtlichen Stimmzettels kostenlos bei den Blinden- und Sehbe-
hindertenverbänden an unter Telefon: 0761/36122.

7. Kennzeichnung der Stimmzettel
Nach der Änderung der Bundeswahlordnung ist nunmehr auf al-
len Stimmzetteln eine ertastbare Kennung des Stimmzettels am 
oberen rechten Rand des Stimmzettels durch ein eingestanztes 
Loch oder eine abgeschnittene Ecke vorgesehen, damit blinde 
oder sehbehinderte WählerInnen, die sich zur Kennzeichnung 
des Stimmzettels nach § 57 Abs. 4 Bundeswahlordnung (BWO) 
einer Stimmzettelschablone bedienen können, selbst erkennen 
können, wo bei einem Stimmzettel die Vorderseite ist (§ 45 Abs. 
2 Satz 1 BWO).

Schwenningen, den 13. Februar 2025
- Wahlamt –

*Zur besseren Lesbarkeit wird auf die Verwendung der Sprachfor-
men männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Bei sämtli-
chen Personenbezeichnungen wird die männliche Form genutzt 
und gilt gleichermaßen für alle Geschlechter.

Informationen zur Bundestagswahl  
am 23. Februar 2025
Hinweise für die Beantragung von Briefwahlunterlagen:
Wahlberechtigte, die per Briefwahl wählen möchten, wird empfoh-
len, die Briefwahlunterlagen möglichst frühzeitig anzufordern.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Briefwahl für die Bundes-
tagswahl zu beantragen:

•	 Der Antrag kann ganz bequem über den QR-Code auf der 
Wahlbenachrichtigung oder über unsere Homepage gestellt 
werden (Internetwahlschein nur bis Donnerstag, 20.02.2025, 
10.00 Uhr möglich).

•	 Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich 
der Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheins. Diesen Antrag 
können Sie ausgefüllt persönlich im Rathaus abgeben bzw. in 
den Rathausbriefkasten einwerfen.

•	 Sie können den Antrag auch per E-Mail stellen. Bitte beachten 
Sie hierbei, dass Sie Ihre Daten freiwillig weitergeben und die-
se grundsätzlich unverschlüsselt übermittelt werden. Der An-
tragsteller muss Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum 
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und seine Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, 
Ort) angeben.

•	 Sie können den Antrag auch per Telefax oder sonstige doku-
mentierbare elektronische Übermittlung stellen. Eine telefo-
nische Antragstellung oder eine Antragstellung per SMS ist 
unzulässig.

Bitte beachten Sie, dass die Übersendung der Briefwahlunterla-
gen als auch die Rücksendung des Wahlbriefes einige Zeit dauern 
kann, vor allem bei Versendung ins oder aus dem Ausland. Der 
rote Wahlbrief muss am Wahlsonntag, 23. Februar 2025, 18.00 
Uhr bei der Gemeindeverwaltung Schwenningen eingegangen 
sein. Bei verspätetem Eingang kann die Stimmabgabe leider 
nicht mehr berücksichtigt werden. Die Briefwahlunterlagen soll-
ten deshalb baldmöglichst beantragt werden.

Auskünfte zur Antragstellung erteilt Ihnen die Gemeindeverwal-
tung Schwenningen, Tel.: 07579/9212-15.

Ihr Wahlamt

Einladung zur öffentlichen Sitzung des  
Gemeinderates am Donnerstag, 20.02.2025

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet

am Donnerstag, 20. Februar 2025 um 19:00 Uhr
im im Sitzungssaal des Rathauses 1. OG statt.

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

Die Sitzung hat folgende Tagesordnungspunkte:
1.	 Bürger fragen
2.	 Nachbarschaftsgrundschule: Bericht der Schulleitung
3.	 Abdeckung für Lehrschwimmbecken
4.	� Anlegung eines Trekkingcamp mit Fördergeldern aus dem 

Naturpark Obere Donau
5.	 Bauhofhalle in der Gewerbestraße: - Einbau einer Lagerbühne
6.	 Annahme von Spenden
7.	 Bekanntgaben, Verschiedenes
	 7.1. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
	 7.2. Verschiedenes
Im Anschluss findet ggfs. eine öffentliche Sitzung des beschlie-
ßenden Bauausschusses statt.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Ewald Hoffmann, Bürgermeister

Für interessierte Bürgerinnen und Bürger: Alle Vorlagen sind am 
Sitzungstag online im Ratsinformationssystem unter 
www.schwenningen.de/rathaus/gemeinderat/ratsinformations-
system abrufbar.

Wahlplakate zur Bundestagswahl
In letzter Zeit wurden verschiedentliche Wahlplakate der Par-
teien zur Bundestagswahl mutwillig entfernt oder beschädigt. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass das Abreißen/Beschädi-
gen von Wahlplakaten strafbar ist und zur Anzeige gebracht 
wird.
Wir bitten alle Mitbürgerinnen und Mitbürger um Mithil-
fe: Falls Sie verdächtige Aktivitäten an Wahlplakaten beob-
achten, melden Sie diese bitte umgehend bei Frau Katrin 
Schnell vom Ordnungsamt unter: Tel.: 07579/9212-16 oder  
schnell@schwenningen.de.
Respektieren wir doch bitte alle das Recht auf freie Meinungs-
äußerung sowie den öffentlichen Raum!

Vielen Dank hierfür – Ihre Gemeindeverwaltung

Einwohnerzahl zum 30.06.2024
Das Statistische Landesamt hat uns die forgeschriebene Bevölke-
rungszahl zum 30.06.2024 mitgeteilt. Diese belief sich auf 1.685 
Personen, davon 837 männliche Personen und 848 weibliche 
Personen.
Zum Vergleich 30.06.2023:
1.645 Personen, davon 812 männliche Personen und 833 weib-
liche Personen.
Die Zahlen sind auf Basis des Zensus im Jahr 2022.

Achtung – Redaktionsschluss vorverlegt
Der Redaktionsschluss für das Amtsblatt, Ausgabe KW 10 wird 
auf Montag, 03.03.2025 um 10:00 Uhr vorverlegt.

Später eingehende Texte können nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Wir bitten um Beachtung!

Beflaggung am Hasenplatz

Aufgrund des am 1. Februar 2025 verstorbenen Bundespräsi-
denten a. D. Prof. Dr. Horst Köhler wird am Dienstag, den 18. 
Februar 2025, der Hasenplatz halbmast beflaggt.

Alles auf einen Blick

Sabrina Schwanz
Textfeld
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Öffnungszeiten bzw. Schließungstage während 
der Bundestagswahl und der Fasnet
Rathaus und Bürgerbüro:
Das Rathaus ist ab Schmotziger Donnerstag, 27.02.2025 bis 
einschließlich Fasnetsdienstag, 04.03.2025 geschlossen.

Telefonische Erreichbarkeit in dringenden Fällen von 
8:30 Uhr bis 11:30 Uhr.

Lehrschwimmbad:
Das Schwimmbad ist in den Fasnetsferien vom Schmotzigen 
Donnerstag, 27.02.2025 bis einschließlich Aschermitt-
woch, 05.03.2025 geschlossen.

Heuberghalle:
Die Heuberghalle ist aufgrund der Bundestagswahl und der 
Fasnet von Freitag, 21.02.2025 bis Sonntag, 02.03.2025 für 
den Sportbetrieb geschlossen.

Wir bitten um Beachtung!

Jubilare in der Gemeinde

JUBILARE GEBURTSTAG
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, 
Schönes zu erkennen, bleibt ewig jung.“

19.02.2025 Maria Anna SCHWANZ (75 Jahre)

Einwohnerschaft und Gemeindeverwaltung Schwenningen 
gratulieren recht herzlich.

Ende amtlicher Teil

Andere Behörden

Handwerkskammer Reutlingen

Freie Lehrstellen im Landkreis Sigmaringen für 2025/2026
Das Handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Ausbil-
dung krisensichere Zukunftsperspektiven für den Start in die 
berufliche Karriere. Aktuell sind für das Jahr 2025 589 Lehrstel-
len in 382 Betrieben und für das Jahr 2026 bereits 4 Lehrstellen 
in 4 Betrieben veröffentlicht. Außerdem sind 82 Praktikumsplätze 
ausgeschrieben.
Für den Landkreis Sigmaringen sehen die Zahlen wie folgt aus:
Für das Ausbildungsjahr 2025 sind aktuell 81 Lehrstellen in 63 
Betrieben ausgeschrieben (www.hwk-reutlingen.de/lehrstellen-
suche). In der Praktikabörse sind außerdem 14 Praktikumsplätze 
veröffentlicht.
Für 2025 werden im Landkreis Sigmaringen aktuell die meisten 
Auszubildenden in folgenden Berufen (jeweils m/w/d) gesucht: 
4 Anlagenmechaniker, 1 Aufbereitungsmechaniker, 1 Augenopti-
ker, 2 Bäcker, 1 Bäckerfachwerker, 3 Baugeräteführer, 1 Bauzeich-
ner, 11 Beton- und Stahlbetonbauer, 1 Dachdecker, 1 Elektroniker, 
1 Fachhelfer für Reinigungstechnik, 1 Fachkraft für Lagerlogistik, 
1 Fachkraft für Metalltechnik, 1 Fachpraktiker für Holzverarbei-
tung, 1 Fachpraktiker Maler und Lackierer, 1 Fachverkäufer im Le-
bensmittelhandwerk-Bäckerei, 1 Feinwerkmechaniker, 2 Friseur, 
2 Gärtner, 1 Gebäudereiniger, 1 Hörakustiker, 1 Immobilienkauf-

mann, 1 Kaufmann für Büromanagement, 1 Konditor, 2 Kraftfahr-
zeugmechatroniker, 2 Land- und Baumaschinenmechatroniker, 1 
Maler- und Lackierer, 10 Maurer, 2 Metallbauer, 4 Straßenbauer, 5 
Stuckateure, 6 Tischler/Schreiner und 7 Zimmerer.

Machen Sie mit beim Girls'Day – Mädchen-Zukunftstag 
2025!
Was können Sie tun?
•	 		Tragen Sie Ihr Angebot ein unter:
	� https://www.girls-day.de/unternehmen-institutionen/wie-

mitmachen/angebot-eintragen
•	 		� Nehmen Sie einen der digitalen Info-Termine wahr: 

https://www.girls-day.de/aktuelles/girls-day/inforeihe2025

Haben Sie noch Fragen? Dann schreiben Sie an info@girls-day.de 
oder rufen Sie an: 0521/106 7357.

Agentur für Arbeit

Direkteinstieg Kita und mehr
Ausbildungen und Wege zum Berufsabschluss in der Kinder-
erziehung
Am 06. März 2025 berät Tanja Modica, Berufsberaterin im Er-
werbsleben im Verbund Schwarzwald-Bodensee-Oberschwa-
ben der Agentur für Arbeit, im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
Frauen#Mittendrin, von 14:00 bis 16:00 Uhr Frauen, die auf der 
Suche nach dem passenden Ausbildungsberuf sind oder sich be-
ruflich (neu) orientieren möchten und Freude am Umgang mit 
Kindern haben.

Die Veranstaltung findet im BiZ-Gruppenraum der Agentur für 
Arbeit Balingen in der Stingstraße 17 statt. Sie informiert über 
die möglichen Ausbildungsgänge und das Projekt „Direkteinstieg 
Kita“ des Kultusministeriums Baden-Württemberg und der Agen-
turen für Arbeit, z. B. über Voraussetzungen, Schulen, Ablauf, Ver-
gütung und finanzielle Förderung durch die Agentur für Arbeit.
Zur Veranstaltung ist eine Anmeldung bis spätestens 27. Februar 
per E-Mail an Balingen.BBiE@arbeitsagentur.de erforderlich.

In der Agentur für Arbeit Albstadt ist am 13. März eine weitere 
Veranstaltung zu diesem Thema geplant. Das gesamte Veran-
staltungsprogramm der Veranstaltungsreihe Frauen#Mittendrin 
gibt es unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/balingen/
veranstaltungsreihen-frauen.

 
Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Sozialpädagogin setzt sich für die berufliche  
Zukunft junger Menschen ein
Pünktlich zum Start ins Jahr 2025 ist beim Landkreis Sigmarin-
gen die Stelle der pädagogischen Mitarbeiterin für den Lern- und 
Jobpatenverein „Engagement für berufliche Zukunft e. V.“ neu 
besetzt worden. Die 26-jährige Sozialpädagogin Karoline Bantle 
unterstützt die ehrenamtlichen Patinnen und Paten, die junge 
Menschen vom Erwerb ihres Schulabschlusses bis hin zur Wahl 
und Umsetzung ihrer beruflichen Zukunft begleiten.

Mit der Neubesetzung im Landratsamt können die Ehrenamtli-
chen wieder fachlich beraten werden, was vor allem in Krisensi-
tuationen eine Bereicherung darstellt. Ein weiterer Schwerpunkt 
der pädagogischen Mitarbeiterin liegt auf der Gewinnung neuer 
Patinnen und Paten.

In den ersten Wochen stand die Zusammenarbeit mit dem Ver-
einsvorstand auf dem Plan. Die operative Vereinsarbeit findet in 
einem Leitungsteam statt, das sich in kurzen Abständen trifft. In 
den kommenden Wochen ist Karoline Bantle im Landkreis Sigma-
ringen unterwegs, um die bestehenden Patenschaften und die 
Schulen des Landkreises kennenzulernen.

Wer Interesse an einem Ehrenamt hat, sollte sich die Schnupper-
tage des Netzwerks Ehrenamt von Montag, 24. März 2025, bis 
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Freitag, 11. April 2025, vormerken. In diesem Rahmen werden 
sich am 26. März 2025 auch der Verein „Engagement für berufli-
che Zukunft“ und das Projekt „Interkulturelle Elternmentorinnen 
und Elternmentoren“ vorstellen. Weitere Informationen dazu gibt 
es im Internet auf 
www.landkreis-sigmaringen.de/schnuppertage.

Nähere Informationen zum 
Verein „Engagement für be-
rufliche Zukunft“ und zu den 
Tätigkeitsfeldern der Lern- 
und Jobpatinnen und -paten 
sind auf der Internetseite des 
Vereins (www.efbz-sig.de) 
zu finden. Karoline Bantle ist 
vormittags im Landratsamt 
erreichbar unter der Telefon-
nummer 07571 102-5192 so-
wie per E-Mail an 
karoline.bantle@lrasig.de.

Nele Enders übernimmt Leitung des Fachbereichs 
Bildung und Schule

Der Kreistag des Landkreises 
Sigmaringen hat Nele Enders 
zur neuen Leiterin des Fach-
bereichs Bildung und Schu-
le gewählt. Damit folgt die 
33-Jährige auf Claudia Baur, 
die zum 28. Februar in den 
Ruhestand eintritt. Der Fach-
bereich Bildung und Schule ist 
unter anderem verantwortlich 
für die Verwaltung und Schul-
entwicklungsplanung der fünf 
beruflichen Schulen und zwei 

Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 
im Landkreis.

Darüber hinaus umfasst der Fachbereich das Bildungsbüro, das 
für das Netzwerk der Bildungsregion arbeitet, das regionale 
Übergangsmanagement zur Berufsorientierung im Allgemeinen 
und die „Ausbildungsvorbereitung Dual“ zur Berufsorientierung 
an den beiden beruflichen Schulzentren. Das Kreismedienzent-
rum versorgt zudem alle Schulen im Landkreis mit Medien und 
unterstützt sie bei der Digitalisierung.

„Als Leiterin des Fachbereichs Bildung und Schule möchte ich die 
Teilhabe an Bildung fördern und mit meiner Arbeit im Bildungs-
bereich zur gesellschaftlichen Entwicklung beitragen“, sagt Nele 
Enders. Sie arbeitet gerne in Netzwerken und mit Menschen mit 
unterschiedlichen Erfahrungshintergründen zusammen. „Außer-
dem lerne ich selbst gerne dazu. Beim Landkreis Sigmaringen, 
der mich mit seinen beruflichen Schulen und SBBZ, seinem Bil-
dungsbüro, seinem Mentoring-Programm und dem Übergangs-
management sehr beeindruckt hat, sehe ich dafür beste Voraus-
setzungen.“

Nele Enders hat Public Management an der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften in Hamburg und Governance and Public 
Policy (Staatswissenschaften) an der Universität Passau studiert. 
Seit 2013 arbeitete sie in verschiedenen Funktionen für die Freie 
und Hansestadt Hamburg, zuletzt als Referentin für Forschungs-
einrichtungen bei der Behörde für Wissenschaft, Forschung, 
Gleichstellung und Bezirke.

Landkreis kann Gemeinschaftsunterkunft  
für Geflüchtete in Betrieb nehmen
Nachdem eine Petition gegen die neue Gemeinschaftsunterkunft 
des Landkreises zur Unterbringung von Geflüchteten in Meßkirch 
ohne Erfolg geblieben ist, kann die Einrichtung nun in Betrieb ge-
nommen werden. Voraussichtlich Mitte Februar ziehen dort die 
ersten Bewohnerinnen und Bewohner ein. Die Gemeinschafts-

 
Sozialpädagogin Karoline Bantle 
ist neue Mitarbeiterin beim Land-
kreis Sigmaringen für den Lern- 
und Jobpatenverein „Engage-
ment für berufliche Zukunft e. V.“.

 
Als Nachfolgerin von Claudia 
Baur leitet Nele Enders (links) den 
Fachbereich Bildung und Schule 
beim Landkreis Sigmaringen.

unterkunft auf dem Gelände der ehemaligen Oberschwaben-Ka-
serne in Hohentengen wird mit Auslaufen des Mietvertrags zum 
Ende März geschlossen.

Zunächst werden die elf ukrainischen Staatsangehörigen, die 
derzeit noch in Hohentengen untergebracht sind, die neue Ein-
richtung in Meßkirch beziehen. Anschließend werden dort auch 
neu ankommende geflüchtete Familien und Einzelpersonen aus 
der Ukraine und aus anderen Ländern untergebracht. Insgesamt 
bietet die Container-Anlage Platz für bis zu 90 Bewohnerinnen 
und Bewohner.

Nach einer intensiven Prüfung mehrerer potenzieller Standorte, 
Immobilien und Freiflächen hatten sich die Stadt Meßkirch, die 
untere Aufnahmebehörde des Landratsamts Sigmaringen und 
das Regierungspräsidium Tübingen als Obere Aufnahmebehörde 
im Frühjahr 2024 auf den Standort an der Igelswieser Straße in 
Meßkirch geeinigt. In den folgenden Gesprächen mit Bürgerin-
nen und Bürgern sowie Vertreterinnen und Vertretern eines an-
grenzenden Kleingärtnervereins konnten Vorbehalte und Beden-
ken gegen die Einrichtung abgebaut werden.

Aufgrund der Petition eines Anwohners wurde die Belegung der 
im September 2024 aufgestellten Container jedoch bis zu einer 
Empfehlung durch den Petitionsausschuss und einer Entschei-
dung durch den Landtag ausgesetzt. Diese Entscheidung ist nun 
gefallen: In seiner Sitzung am 30. Januar 2025 hat der Landtag 
beschlossen, der Petition gegen die Errichtung und den Betrieb 
der Gemeinschaftsunterkunft in Meßkirch nicht abzuhelfen.

Damit folgte das Parlament der Empfehlung des Petitionsaus-
schusses. Dieser hatte die Einschätzung des Landratsamts geteilt 
und auf die Aufgabe des Landkreises verwiesen, Geflüchtete im 
Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen aufzunehmen und 
entsprechende Kapazitäten zur Unterbringung vorzuhalten. Die 
Entscheidung über einen geeigneten Standort sei dabei Teil der 
kommunalen Selbstverwaltung, so der Ausschuss in seiner Emp-
fehlung. Die vorgenommenen bau-, naturschutz- und immissi-
onsschutzrechtlichen Würdigungen seien nicht zu beanstanden. 
Die rechtlichen Vorgaben zur Unterbringung von geflüchteten 
Menschen würden ebenfalls gewahrt.

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst  
am Sonntag, 16.02.2025

Für alle Tiere:
Tierarztpraxis 
Dr. Busch

Bittelschießerstr. 7
72488 Sigmaringen

Tel.: 07571/13654

Für Kleintiere und Pferde:
Tierärztliche 
Praxis Dr. Eggert

J.-Brahms-Str. 3
72461 Albstadt

Tel.: 07432/99060

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Schwenningen,  
Alte Pfarrstraße 9,  
72477 Schwenningen,  
Tel. 07579 9212-0

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Rottweil GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister Ewald Hoffmann, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenn-
ingen, oder ihr/e Vertreter/in im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN
Fragen zur Zustellung:
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0,
info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement:
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 525-460, 
abo@nussbaum-medien.de
www.nussbaum-lesen.de
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Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 08/2025
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen/Sprengen statt:
Datum Zeit (von - bis) *)
Montag, 17.02.2025 06:45 Uhr 23:30 Uhr
Dienstag, 18.02.2025 06:45 Uhr 22:30 Uhr
Mittwoch, 19.02.2025 06:45 Uhr 16:15 Uhr
Donnerstag, 20.02.2025 06:45 Uhr 16:15 Uhr
Freitag, 21.02.2025 Kein Schießen
Samstag, 22.02.2025 07:00 Uhr 14:30 Uhr
Sonntag, 23.02.2025 Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten
An den Tagen, die in der äußeren rechten Spalte mit „Spr“ ge-
kennzeichnet sind, findet Sprengen auf dem Truppenübungs-
platz statt!

„VORSICHT BLINDGÄNGER“
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät)!

Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz Heuberg. Es ist jederzeit mit Voll-
sperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) zu rechnen!

Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße“. Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.

Neues aus der Bücherei

Zahlen, Fakten, Informationen
(Zahlen in den Klammern beziehen sich auf das Ergebnis 2023)
Im vergangenen Jahr 2024 wurden 485 (404) neue Medien an-
geschafft.

348 (360) inhaltlich veraltete oder verschlissene Medien wurden 
aussortiert.

Zum 31.12.24 hatten wir einen Bestand von 5.356 (5219) Medien.
Im Einzelnen waren dies:
Kinder-/Jugendbücher 		�   1877 (1830)
Sachbücher					�      894 ( 900)
Romane�  1407 (1353)
Zeitschriften - laufende Abos -�  25 (25)
Einzelne Zeitschriftenhefte � 826 (780)
Spiele � 53 (68)
Audiovisuelle Tonträger � 299 (288)

Im Berichtsjahr wurden 8232 (7437) Entleihungen notiert.
Davon entfielen auf:
Sachbücher � 323 ( 406) Entleihungen
Romane � 1608 (1350) Entleihungen
Kinder-/Jugendbücher � 4465 (4163) Entleihungen
Zeitschriften � 853 (801) Entleihungen
Spiele � 145 (109) Entleihungen
Audiovisuelle Tonträger � 838 (608) Entleihungen

Im vergangenen Jahr waren 173 (165) aktive Benutzer registriert.
25 (24) Neuanmeldungen kamen letztes Jahr hinzu.
Im Berichtsjahr wurden 4995 (3958) Besucher gezählt.

3 (5) Mitarbeiter(innen) arbeiteten in der Bücherei.
Es wurden insgesamt ca. 896 (865) ehrenamtliche Arbeitsstunden 
geleistet.

Um ein aktuelles Medienangebot bereithalten zu können, stan-
den der Bücherei Schwenningen rund 3.384 € für den Mediener-
werb (inkl. Zeitschriften) zur Verfügung.

Davon 170 € aus der Medienvermittlung der Bücherei, 640 € wur-
den als „eigene Einnahmen", für Flohmarktbücher, Kuchenbuffet 
und Spenden erwirtschaftet, darunter 170,50 € als Spende vom 
Bildungswerk. Vielen Dank dafür.

Es wurden 150 € Mahngebühren eingenommen.

Der Rest basiert auf Haushaltsmitteln der Kirchengemeinde und 
der politischen Gemeinde sowie einem Zuschuss der Diözese 
Freiburg.

Insgesamt wurden 18 Veranstaltungen durchgeführt, hauptsäch-
lich Schmöker- und Vorlesestunden verschiedener Klassen der 
NGS, der Büchereiführerschein der Kindergartenkinder sowie die 
Buchausstellung im November.
Liane Hörnlein
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihr Büchereiteam

Nachrichten v. Kindergarten

 
Kindergarten St. Raphael

Flohmarkt
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Nachrichten der Schulen

 
Realschule Meßstetten

Anmeldung der neuen 5.-Klässler  
an der Realschule Meßstetten
Termine:
Montag, den 10. März 2025, 		 von 	   9.00h - 11.00 h
Dienstag, den 11. März 2025, 	 von 	   9.00h - 11.00 h
Mittwoch, den 12. März 2025, 	 von 	   9.00h - 11.00 h 
									         und 	 17.00h - 19.00h
Donnerstag, 13. März 2025, 		  von 	   9.00h - 11.00 h

Sie können zur Anmeldung telefonisch einen Termin vereinbaren 
(07431-9492722) oder das Anmeldeformular auf unserer Home-
page www.realschule-messstetten.de herunterladen, ausfüllen, 
unterschreiben und uns dann bis spätestens 13.03.2025 zukom-
men lassen.

Bitte beachten Sie hierzu die Informationen auf unserer Home-
page!

Gymnasium Meßstetten

Einladung zum Schnuppertag
Um allen Eltern mit ihren Kindern aus den 4. Grundschulklassen 
die Möglichkeit zu geben, sich über den direkten Bildungsweg 
zum Abitur (G9) zu informieren, öffnen wir am Mittwoch, 19. Fe-
bruar 2025 ab 15.30 Uhr unsere Türen. Wir laden Sie ein, uns in 
Meßstetten zu besuchen und uns kennenzulernen.

Im Anschluss an die Begrüßung im Universalraum können Sie bis 
ca. 17.30 Uhr die Besonderheiten unseres Gymnasiums kennen-
lernen und sich vor Ort einen Eindruck über die mögliche nächs-
te Schule Ihres Kindes verschaffen. In einzelnen Fachräumen gibt 
es dazu Experimentier- und Mitmachangebote von Schülern für 
Schüler, unter anderem aus den Bereichen Fremdsprachen, Me-
dienbildung, Mathematik, Musik und aus den naturwissenschaft-
lichen Fächern.

Wenn Sie darüber hinaus noch gezielte Fragen haben, gibt es Ge-
legenheit, mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen oder mit der 
Schulleitung ins Gespräch zu kommen.
N. Kantimm, Schulleiter

Schulzentrum Stetten
am kalten Markt 
Gemeinschaftsschule

 

Ein Tag voller Schnee, Eis und Abenteuer
Am Donnerstag, dem 6. Februar 2025, fand der Wintersporttag 
unserer Schule statt. Die Schüler der Lerngruppen 5 bis 10 hatten 
die Möglichkeit, zwischen verschiedenen sportlichen Aktivitäten 
zu wählen. Am Sonnenkopf in Österreich herrschte bestes Wetter, 
während in Stetten am kalten Markt eher ungemütliche Bedin-
gungen vorherrschten. Dennoch erlebten die Schüler einen ab-
wechslungsreichen Tag voller Bewegung und Gemeinschaft.

Skifahren am Sonnenkopf
Die Gruppe der Skifahrer verbrachte einen herrlichen Tag im Ski-
gebiet Sonnenkopf. Bei strahlendem Sonnenschein genossen die 
Schüler bestens präparierte Pisten. Egal, ob Anfänger oder er-

fahrene Skifahrer – alle hatten sichtlich Freude daran, die Hänge 
hinabzusausen und sich sportlich herauszufordern. Die beeindru-
ckende Bergkulisse und die frische Bergluft machten das Skier-
lebnis perfekt.

Winterwandern rund um Stetten am kalten Markt
Die Winterwanderer stellten sich einer besonderen Herausforde-
rung: Eisregen und rutschige Wege machten die Tour zu einem 
echten Abenteuer. Doch mit guter Ausrüstung und gegenseitiger 
Unterstützung trotzten sie den winterlichen Bedingungen. Trotz 
der Anstrengung war die Stimmung gut, und die Gruppe wurde 
mit einem besonderen Naturerlebnis belohnt.

Schwimmen im Erlebnisbad Badkap
Wer sich lieber im Wasser austoben wollte, entschied sich für 
das Erlebnisbad „Badkap". Dort erwarteten die Schüler abwechs-
lungsreiche Attraktionen. Besonders die Wasserrutschen erfreu-
ten sich großer Beliebtheit. Während einige sich mutig die steilen 
Rutschen hinunterstürzten, entspannten andere im warmen Was-
ser. Die gemeinsame Zeit im Schwimmbad war schön und sorgte 
für ausgelassene Stimmung.

Schlittschuhlaufen in Balingen
Auch auf der Eisbahn in Balingen ging es sportlich zu. 108 Schüler 
verbrachten gemeinsam mit sechs Lehrkräften einen Vormittag 
auf dem Eis. Während einige vorsichtig ihre ersten Schritte wag-
ten, drehten andere gekonnt ihre Runden. Das Lachen und die 
fröhlichen Zurufe machten die ausgelassene Atmosphäre per-
fekt. Kleine Ausrutscher wurden mit Humor genommen, denn 
das Motto lautete: Aufstehen, weitermachen und gemeinsam 
Spaß haben.

Nach einem ereignisreichen Vormittag traten alle Gruppen mit 
vielen schönen Erinnerungen die Rückreise an. Der Wintersport-
tag 2025 wird allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben.

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 14.02. – 23.02.2025

Samstag, 15.02.
Frohnstetten 18:30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 16.02. � 6. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jer 17,5-8 � L2: 1 Kor 15,12.16-20
Schwenningen 		  09:00 Uhr 	Eucharistiefeier
Hartheim 				   10:00 Uhr 	Wort-Gottes-Feier
Storzingen 			   10:30 Uhr 	Eucharistiefeier

Dienstag, 18.02.
Schwenningen 		  18:30 Uhr 	Eucharistiefeier

Mittwoch, 19.02.
Glashütte 			   08:00 Uhr 	Eucharistiefeier

Sonntag, 23.02. � 7. Sonntag im Jahreskreis
L1: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.11-23 � L2: 1 Kor 15,45-49
Hartheim				   08:00 Uhr 	Narrenmesse
Schwenningen 		  09:00 Uhr 	Wort-Gottes-Feier
Heinstetten			   09:00 Uhr 	Eucharistiefeier
Frohnstetten 		  10:30 Uhr 	Wort-Gottes-Feier
Stetten a.k.M. 		  10:30 Uhr 	Eucharistiefeier

Gebetskreise
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet Montag - Freitag um 13:30 Uhr
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr im Jugendheim Don 
Bosco
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Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:30 Uhr. In der Win-
terzeit ab 28.10.2024 wird der Rosenkranz um 18.00 Uhr ge-
betet.
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer au-
ßer in den Schulferien.
Jeden Sonntag um 18.30 Uhr Andacht in der Pfarrkirche
Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage: www.se-heuberg.de
Pfarrer Markus Manter 07573/2215
markus.manter@se-heuberg.de
Diakon Paul Gasser 07573/2215
paul.gasser@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un-
serem Diakon Paul Gasser unter privater 0173 9860199 melden.
Diakon Michael Adelbert 07573/2215
michael.adelbert@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un-
serem Diakon Michael Adelbert unter privater 07573/5591 mel-
den.

Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a.k.M.
Montag 			   09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mittwoch 			  14:00 Uhr - 17:00 Uhr
Donnerstag 		  09:00 Uhr - 12:00 Uhr
07573/2215
Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a.k.M.
E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Informationen und Veranstaltungen
Wir bitten um Beachtung:
Mitteilungen für die kirchlichen Nachrichten müssen bei uns im 
Pfarrbüro bis spätestens Donnerstag 10:00 Uhr eingegangen 
sein. Später eingegangene Mitteilungen können nicht mehr be-
rücksichtigt werden oder werden im darauffolgenden Amtsblatt 
veröffentlicht. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank.

Erstkommunionweg 2024/2025
Termine für den zweiten Elternabend
Der zweite Elternabend findet am Dienstag, 18. Februar 
2025, um 18:30 Uhr im HdB in Stetten a.k.M. statt. Für alle, die 
aus Frohnstetten, Storzingen und Stetten a.k.M. mit Nusplingen 
und Glashütte kommen.

Der zweite Elternabend findet am Mittwoch, 19. Febru-
ar 2025, um 18:30 Uhr in der Pfarrkirche St. Kolumban in 
Schwenningen statt. Für alle, die aus Heinstetten, Hartheim und 
Schwenningen kommen.

Narri Narro – Seniorinnen aus Hartheim
Zu einem gemütlichen Nachmittag treffen wir uns am 19.02.2025 
um 14.00 Uhr im Pfarrhaus.

Gute Besserung
Die Hefte „Gute Besserung“ für den Februar, können während den 
Öffnungszeiten im Zwischengang vom Pfarramt in Stetten a.k.M. 
abgeholt werden.

Evangelische Kirchengemeinde
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen:
Wir bitten um Beachtung:
Während der Vakanzzeit feiern wir in Stetten Gottesdienst 
am 1., 3. und ggfls. am 5. Sonntag im Monat.
Wir bemühen uns, an Feiertagen, die auf einen Sonntag außer-
halb dieser Regelung fallen, ebenfalls Gottesdienst in Stetten zu 
feiern.

Sonntag, 16. Februar 2025 � (Septuagesimä)
10:00 Uhr 	 Gottesdienst
				    (mit Präd. Elfriede Müller)
				    Evang. Kirche, Stetten

Mittwoch, 19. Februar 2025
9:30 Uhr 		  Treffen der Krabbelgruppe
				    im Rettungszentrum Stetten a.k.M.

Sonntag, 23. Februar 2025 � (Sexagesimä)
Herzliche Einladung zum Besuch des Gottesdienstes, um
9:30 Uhr		  Heilandskirche in Meßkirch

Ihre Ansprechpartner im Pfarrbüro:
Geschäftsführender Vakanzvertreter
Diakon Ulrich Aeschbach
Untere Walkestraße 19
78333 Stockach
Tel. 07771/44 74 (Anrufbeantworter)
Seelsorgerliche Anliegen:
Pfarrerin
Anja Kunkel
Conradin-Kreutzer-Str. 17
88605 Meßkirch
Tel. 07575/925 383
Weiterhin ist unsere Pfarramtssekretärin Regina Gratius zu den 
bekannten Sprechzeiten für Sie da.

Sprechzeiten Pfarrbüro
Dienstagvormittag von 		  08:30 – 11:30 Uhr
Donnerstagnachmittag von 	14:30 – 17:30 Uhr
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon: 07573/5304
E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de

Sprechzeiten nach telefonischer Terminvereinbarung
Telefon: 07573/5304
Telefonseelsorge:
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de

Wochenspruch
„Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf 
unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzig-
keit.“� Daniel 9,18

Unsere Vereine berichten

 
Freiwillige Feuerwehr Schwenningen

Feuerwehrprobe
Am Donnerstag, dem 13. Februar 2025, um 20:00 Uhr, findet 
eine Feuerwehrprobe für die Einsatzabteilung statt.
Ich bitte um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

Christine Siber, Schriftführerin

Hilfe von Haus zu Haus e.V. 
Nachbarschaftshilfe 

 

Altenhilfekurs für häusliche Betreuung
Weil es für uns alle immer wichtiger wird, unterstützen wir die 
Nachbarschaftshilfe St. Elisabeth, Fridingen mit einer Ausschrei-
bung des
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„Altenhilfekurs für häusliche Betreuung“.
Ältere und pflegebedürftige Menschen haben den Wunsch, so-
lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben zu kön-
nen. Für alle Interessierten bietet die Nachbarschaftshilfe St. Eli-
sabeth, Fridingen eine Qualifizierung „Häusliche Betreuung in der 
Altenhilfe“ an.

Ziel des Kurses ist die Vermittlung von Grundkenntnissen und 
praktischer Erfahrung in Betreuung, Pflege und Umgang mit äl-
teren und erkrankten Menschen.

Themen:
Der Mensch im Alter, Krankheitsbilder, Kommunikation, häusli-
che Krankenpflege, Wahrnehmen und Beobachten, praktische 
Übungen in der Pflege, Ernährung, Kinästhetik, Betreuung und 
Aktivierung, Sterben und Trauer, Selbstfürsorge, Überblick über 
soziale Anbieter, Notfallversorgung, Hygiene, Betreuungsrecht

WEITERE INFOS
Ab Mittwoch, 12. März 2025, 19:15 Uhr
Im Seniorenzentrum Krone, Anna-von-Hewen-Saal, Fridingen a. D.
12 Abende, einmal im Monat

Der Kurs ist kostenfrei

Anmeldung bis 28. Februar 2025 unter Telefon: 07463/2671404 
oder per E-Mail: info@nachbarschaftshilfe-fridingen.de

Schwäbischer Albverein
 

Einladung zur Generalversammlung 2025
Einladung zur Generalversammlung
Die Ortsgruppe Schwenningen lädt am Samstag, dem 22.02.2025 
um 19.30 Uhr im Gasthaus Adler zu Ihrer diesjährigen General-
versammlung ein. Hierzu sind alle Mitglieder, Wanderfreunde, 
Vereinsvorstände und Interessierte herzlich eingeladen!

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Jahresberichte
4. Diskussion zu den Berichten
5. Entlastung
6. Ehrungen
7. Wahlen
8. Jahresvorschau/ Wanderplan
9. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Wünsche bzw. Anträge sind spätestens 1 Woche vor dem Ver-
sammlungstermin beim Vertrauensmann einzureichen.

Die Vorstandschaft freut sich über einen guten Besuch der Gene-
ralversammlung.

 VdK Ortsverband 
Schwenningen

Einladung Faschingsfeier 2025
Faschingsveranstaltung am 16. Februar 2025 um 14 Uhr im 
Weinhaus Unger in Schwenningen bei „Lilli“.

Gerne dürfen Kuchen gespendet werden: bitte bei Gerolf Weitzer 
anmelden 07579-626.

Eine persönliche Einladung wird nicht verschickt und es ist keine 
persönliche Anmeldung erforderlich.

Gönner und Freunde sind herzlich willkommen.

Bernd Holzwarth, Schriftführer

Wasserschöpferzunft 
Schwenningen e.V.

 

Kommende Termine:
14.02.2025 Hexennacht Renquishausen, Busabfahrt 17:30 Adler, 
Heimfahrt 0:30 Uhr

Vorankündigung: Schmotziger Donnerstag
Mini Playback-Show
Dieses Jahr findet am Schmotzigen Donnerstag wieder eine Mini 
Playback-Show statt. Sucht euch euer Lieblingslied aus und per-
formt es auf der Bühne mit euren Freunden als Band, zu zweit als 
Duo oder allein als Solokünstler angezogen und geschminkt wie 
eure Stars. Eurem Musikgeschmack und eurer Kreativität sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und 
eine großartige Show! Fragen und/oder Anmeldung bei Jenny 
Haselmeier mit eurem Lied und den beteiligten Personen per 
E-Mail (haselmeier.jenny@web.de) oder WhatsApp (01629866109).

Vorankündigung: Zunftball
Auch dieses Jahr soll unser Zunftball bunt und abwechslungs-
reich sein. Damit jeder von euch auf seine Kosten kommt, brau-
chen wir wieder kreative Programmpunkte. Diese können gerne 
bei Florian Scheuble (01733955191 oder 
florianscheuble@narrenvereinschwenningen.de) angemeldet 
werden. Auf eure Teilnahme freut sich die Wasserschöpferzunft 
Schwenningen.

Vorankündigung: Rosenmontagsumzug am 03.03.2025
Wer als Gruppe oder auch als Einzelperson teilnehmen möchte, 
kann sich gerne bei Florian Scheuble (01733955191 oder 
florianscheuble@narrenverein-schwenningen.de) melden. Auf 
eure Teilnahme bzw. euer Kommen freut sich die Wasserschöpf-
erzunft Schwenningen.

Wissenswertes/Aktuelles

Veranstaltungen des 
Naturpark Obere Donau

 

Veranstaltungen Haus der Natur
Leibertingen. Gämsen im Donautal.
Sonntag, 23. Februar, 9 Uhr (Anmeldung bis 20.02.)
An den Felsen herrschen extreme Bedingungen – vielen Arten ist 
das zu ungemütlich. Ganz anders sehen das die Gämsen, für die 
die Felsen der bevorzugte Lebensraum sind. Als wahre Kletter-
künstler sind sie auch im Tal der Oberen Donau unterwegs. Mit 
Fernglas und ein bisschen Glück kann es am Sonntag, 23. Februar, 
um 9 Uhr gelingen, die meist tagaktiven Tiere zu beobachten. Bit-
te Fernglas mitbringen.

Treffpunkt: 		  Parkplatz Burg Wildenstein
Leitung: 			   Armin Hafner
Gebühr: 			   5,- Euro
Anmeldung bis 20. Februar beim Haus der Natur; Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Veranstaltungen im Umland

Die BLHV-Landsenioren informieren!  
Terminvormerkung - 25 Jahre Landsenioren!
Der Landseniorenverband Südbaden e. V. im BLHV feiert am 
Sonntag, 6. April 2025, sein 25-jähriges Bestehen im Gemeinde-
saal in Meßkirch (Ortsteil Heudorf ). Alle Freunde und Unterstützer 
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des Verbandes sind herzlich willkommen. Beginn der Feier ist um 
13:15 Uhr. Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm.

Wir, Ewald Nübel (Bezirksvorsitzender der Landsenioren) und Ar-
min Zumkeller (Geschäftsführer der Landsenioren), freuen uns 
heute schon auf Ihr Kommen.

Basisseminar Frühsommer 2025:
„Fit und kompetent für die Übernahme einer rechtlichen Be-
treuung“
Auch in diesem Jahr werden wir zusammen mit dem Landratsamt 
Sigmaringen eine Schulung zur rechtlichen Betreuung anbieten.
Das Seminar findet im Bildungszentrum Gorheim, Gorheimerstr. 
28 in 72488 Sigmaringen statt.

Für wen ist das Seminarangebot besonders geeignet:
•	 Für Interessierte, die sich bereiterklärt haben, eine rechtliche 

Betreuung zu übernehmen oder jene, die mit dem Gedanken 
spielen, dies zukünftig zu tun.

•	 Für Personen, die ihr Wissen zur rechtlichen Betreuung auf-
frischen möchten.

•	 Für Personen, die für einen Verwandten eine Vollmacht aus-
üben, da es bei der Erfüllung dieser Aufgabe viele Parallelen 
zur rechtlichen Betreuung gibt.

Einführung in die rechtliche Betreuung –  
Termin: Do., 06.03.2025 von 17:00 - ca. 21:00 Uhr
Die versch. Aufgaben des rechtl. Betreuers –  
Termin: Do., 13.03.2025 von 17:00 - ca. 21:00 Uhr
Know-how im Sozialrecht für Betreuer –  
Termin: Do., 20.03.2025 von 17:00 - ca. 21:00 Uhr
Tipps und Tricks für die Betreuungsführung –  
Termin: Do., 27.03.2025 von 17:00 - ca. 21:00 Uhr

Dienstleistungen/Ansprechpartner Landratsamt –  
Termin: Do., 03.04.2025 von 17:00 - ca. 19:00 Uhr

Es ist möglich, nur an einzelnen Modulen teilzunehmen.
Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt auf Spendenbasis.

Die Erwartungen und Anliegen der Teilnehmer/-innen werden 
bei der Seminargestaltung gerne berücksichtigt.

Die Anmeldung zu den einzelnen Modulen ist auch kurzfris-
tig möglich, sofern noch Plätze frei sind.
Bitte geben Sie uns telefonisch, per Fax oder E-Mail Bescheid, 
ob Sie am Seminar teilnehmen möchten unter:
E-Mail: raeffle@skm-sigmaringen.de; Tel.: 07571 - 72892-0, 
Fax: 07571 - 72892-92

Sonstiges

Der EnBW-MacherBus fährt auch 2025 wieder durch 
Baden-Württemberg und hilft vor Ort
Bewerbungsfrist für ehrenamtliche und gemeinnützige Pro-
jekte läuft bis 24. März 2025.
Die EnBW ist sich ihrer sozialen Verantwortung als Unternehmen 
bewusst und setzt sich deshalb für einen nachhaltigen Beitrag für 
Gesellschaft und Umwelt ein. Förderung von Vielfalt, Inklusion 
und Sozialkompetenz sowie die Unterstützung gemeinnütziger 
Projekte liegen ihr sehr am Herzen.

Daher haben die Macher/-innen der EnBW auch im letzten Jahr 
kräftig angepackt und gemeinnützige Projekte in Baden-Würt-
temberg umgesetzt. Über 30 Projekte hat das EnBW MacherBus-
Team insgesamt schon realisiert und auch 2025 juckt es den frei-
willigen Helfer/-innen schon wieder in den Fingern, spannende 
Herzensprojekte anzugehen.

Wo der Bus in diesem Jahr Station macht, entscheidet ein Wettbe-
werb. Bis 24. März 2025 können sich Vereine und gemeinnützige 
Einrichtungen, die in Baden-Württemberg ansässig sind, bewer-
ben. Das Projekt sollte sich in einer der drei Kategorien – „Kinder 
und Jugendliche“, „Senioren und Soziales“ oder „Tiere und Um-
welt“ – einordnen lassen.

Eine interne Jury aus EnBW Mitarbeiter/-innen wählt nach Ab-
lauf der Bewerbungsfrist aus allen Bewerbungen je drei Projekte 
pro Kategorie aus. Vom 12. bis 19. Mai 2025 kann dann online für 
die Favoriten abgestimmt werden. Gewinner des Wettbewerbs 
sind die drei Projekte, die in ihrer Kategorie jeweils die meisten 
Stimmen erhalten haben. Zusätzlich zu den Gewinnern wird die 
EnBW-Jury selbst ein viertes Gewinnerprojekt auswählen. Im 
Sommer rücken die EnBW-Macher/-innen dann mit Kraft und 
Köpfchen je einen Tag lang an. Mit im Gepäck sind bis zu 5.000 €, 
mit denen Kosten für Material und Fachpersonal gedeckt werden 
können.

Alle Informationen zur Bewerbung und das Bewerbungsformular 
finden Sie unter www.enbw.com/macherbus.

Online-Beratung hilft beim Ausfüllen von Anträgen
Die Online-Beratung der Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ermöglicht es Versi-
cherten, Anträge digital gemeinsam mit den Sachbearbei-
tern richtig und bis zur Unterschrift auszufüllen.

Mit diesem neuen Service möchte die SVLFG vor allem jene un-
terstützen, die beim Ausfüllen von Anträgen/Vordrucken noch 
Rückfragen haben und das Verfahren beschleunigen möchten. 
Die Sachbearbeitung der SVLFG schaltet sich online mit den Ver-
sicherten zusammen und führt von Anfang bis Ende durch den 
Prozess. Zudem können Fragen direkt geklärt werden und es ist 
sichergestellt, dass der Antrag zeitnah, vollständig und korrekt 
ausgefüllt bei der SVLFG eingeht. Der Service wird durch die digi-
tale Signatur abgerundet. Dies spart Zeit, die Postlaufzeit entfällt. 
Den Weg zur Online-Terminvereinbarung für eine Online-Bera-
tung und weitere Informationen stehen unter 
www.svlfg.de/online-beratung bereit.

SVLFG

Ende des redaktionellen Teils

Wassonstnochinteressiert

 
Aus dem Verlag
Lokale Nachrichten – Immer aktuell und zuverlässig
Lokale Informationen sind der Kern dessen, was NUSSBAUM.de 
ausmacht. Hier findest du alle wichtigen Nachrichten aus deiner 
Gemeinde: von politischen Entscheidungen und Vereinsberich-
ten bis hin zu spannenden Geschichten aus der Nachbarschaft. 
Doch NUSSBAUM.de geht über die reine Information hinaus. Die 
Autoren der Plattform werden sorgfältig geprüft, um dir eine ver-
lässliche Quelle zu bieten. In Zeiten von Fake News ist das ein un-
schätzbarer Vorteil.
Dank klarer Strukturen und Kategorien kannst du schnell genau 
die Inhalte finden, die dich interessieren. Ob aktuelle Entwicklun-
gen im Stadtrat, Neuerungen bei öffentlichen Einrichtungen oder 
Ereignisse aus dem Vereinsleben: Mit NUSSBAUM.de bist du im-
mer gut informiert – zuverlässig, objektiv und nah dran.

NUSSBAUM.de
Deine Region auf

Sabrina Schwanz
Textfeld




